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TARIF x-trabob  
 
vertragsbindung 24 monate bei bezug von vergünstigter hardware  
 
 
HINWEIS FÜR DIE NUTZUNG DEINES TARIFS INNERHALB DER EUROPÄISCHEN UNION 

sofern in diesen entgeltbestimmungen verbindungsentgelte oder freieinheiten mit geltung österreichweit bzw. 
innerhalb des inlands angegeben sind, so gelten diese im geltungszeitraum- und geltungsbereich der EU-
roaming verordnung (531/2012) auch für regulierte roamingdienste innerhalb der länder der EU und des 
europäischen wirtschaftsraumes (derzeit norwegen, island, liechtenstein). ausgenommen davon sind 
inlandseinheiten bzw. konditionen die aus österreich in das ausland gelten. 

besondere bestimmungen zur fairen nutzung des EU roamings und wieviel du von deinem 
inkludierten inlandsvolumen in der EU nutzen kannst findest du unter punkt 3.  

 
 

PREISE IN € INKL. UST.  

Taktung1) 60/60 

einmalige probeabbuchung (wird gutgeschrieben)  0,10 

aktivierungsentgelt sim einmalig, pro sim-karte 0,00 

tarifwechselentgelt2) (bei wechsel in den tarif)  25,00 

MONATLICHE ENTGELTE   IN EURO 

monatliches grundentgelt (indexgesichert)* 21,90 

IM TARIF INKLUDIERTE MINUTEN, SMS UND DATEN PRO MONAT UND ANSCHLUSS 

unlimitierte minuten in alle netze österreichweit im grundentgelt enthalten
6)

 

unlimitierte SMS in alle netze österreichweit im grundentgelt enthalten
7)

 

20 GB datenvolumen
8) davon 9 GB in der EU/EWR nutzbar

3)

 

VERBINDUNGSENTGELTE PRO MINUTE  IN EURO 

rufnummern für dial-up zugänge (0718) 0,068 

notrufe (112, 122, 128, 133, 140, 141, 142, 144, 147) 0,00 

störungsannahme A1 Telekom Austria AG (111 1 oder 111 66) 0,00 

freephone-service (080) 0,00 

rufnummern für konvergente dienste (0780) 0,068 

SMS  IN EURO 

bob schickt sms an inländisches netz  0,068 

bob schickt sms an ausländisches netz  0,35 

sms bestätigung pro (angeforderter/erhaltener) Bestätigung 0,068 

MMS IN EURO 

sendet mms zu bob, pro abgehender mms und empfänger5)
 0,40 

sendet mms zu anderen mobilfunkanschlüssen, pro abgehender mms und empfänger5)
  

0,40 

FAX/DATEN (GSM) VERFÜGBAR NUR BIS 31.12.2017 IN EURO 

daten zu bob und bob box 0,068 

daten zu and. mobilfunkanschlüssen 0,068 

daten zu festnetz 0,068 

bob DATA (GPRS/EDGE/UMTS/LTE) IN EURO 

preis pro jedes weitere angefangene GB pro verrechnungsmonat9)
 5,00 
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VIDEOTELEFONIE IN EURO 

videotelefonie zu bob 0,40 

videotelefonie in andere inländische mobilfunknetze 0,40 

videotelefonie zu ausländischen mobilfunknetzen (ausgenommen satellitennetze)  2,00 

DIENSTE MIT GEREGELTER TARIFOBERGRENZE IN EURO 

stufe 1 (0810), maximalwert 0,10 

Stufe 2 (0820), maximalwert  0,20 

0821, maximalwert pro anruf/sms 0,20 

0828, maximalwert 0,04 

frei kalkulierbare mehrwertdienste (09), taktung 30/301)
 

variabel 

AUSLANDSZONEN
4)

 IN EURO 

bob ruft international 1 0,79 

bob ruft international 2 0,99 

bob ruft international 3 1,39 

bob ruft international 4 1,89 

bob ruft inmarsat-A (0087x1, 0087x8), inmarsat-aero (0087x5), iridium (008816, 008817), 
globalstar (008818, 008819) 

6,18 

bob ruft inmarsat-B oder inmarsat M (0087x3, 0087077 oder 0087x6) 4,73 

bob ruft inmarsat mini-M (0087x76) oder thuraya (0088216) 3,28 

FAX/DATEN INS AUSLAND
4)

(GSM) verfügbar nur bis 31.12.2017 IN EURO 

daten ins ausland zone 1 
0,43 

daten ins ausland zone 2 
0,69 

daten ins ausland zone 3 
1,08 

daten ins ausland zone 4 
1,59 

ROAMING
3)

 
VARIABEL 

bob DATA ROAMING
3)

 VARIABEL 

EINMALIGE ENTGELTE  IN EURO 

einmaliges entgelt für NÜV-info pro anfrage und sim 1,00 

einmaliges portierentgelt pro sim11
 9,00 

sperrentgelt 30,00 

einfache mahnung (ust-frei) 4,36 

qualifizierte mahnung (ust-frei) 10,90 

zweitausfertigung der sim-karte 14,90 

rechnungsdoppel pro doppel 3,00 

kontoauszug 3,00 

wiedereinschalteentgelt nach sperre wg. vertragsverletzung 0,00 

einzelentgeltnachweis duplikat; pro duplikat 0,00 

änderungsentgelt 0,00 

ermäßigtes änderungsentgelt (selbstadministration) 0,00 

änderungsentgelt für sperre von frei kalkulierbaren mehrwertdiensten10) 0,00 / 30,00 
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* INDEXSICHERUNG  

wenn sich der (kalender-)jahresdurchschnitt des verbraucherpreisindex („jahres- VPI“) der statistik austria ändert, 
hat das folgende auswirkungen auf ihre mit „(indexgesichert)“ gekennzeichneten entgelte:  

- wir sind berechtigt entgelte für das folgende kalenderjahr entsprechend der steigerung des jahres- VPI 
zu erhöhen.  
- wir sind verpflichtet senkungen des jahres-VPI weiterzugeben und die besagten entgelte entsprechend 
der senkung zu reduzieren.  

 
über die anpassungen informieren wir sie in schriftlicher form (z.b. über rechnungsaufdruck). sofern nicht anders 
vereinbart ergibt sich der umfang der entgeltanpassungen aus dem verhältnis der änderung des jahres-vpi für das 
letzte kalenderjahr vor der anpassung gegenüber dem jahres-vpi für das vorletzte kalenderjahr vor der anpassung 
(indexbasis: jahres-vpi 2010 = 100). schwankungen von 1% (schwankungsraum) gegenüber der indexbasis 
berücksichtigen wir nicht. wird dieser schwankungsraum allerdings in den folgejahren insgesamt über- oder 
unterschritten, passen wir die entgelte in voller höhe an. der neue wert stellt die neue indexbasis für zukünftige 
anpassungen dar.  
 
HINWEIS: eine verpflichtung zur entgeltreduktion verringert sich in dem ausmass, in dem wir im vorjahr ein recht 

zur erhöhung der entgelte nicht ausgeübt haben. 
anpassungen der entgelte erfolgen im jahr nach der änderung der indexbasis, frühestens jedoch im folgejahr des 
vertragsabschlusses:  

 entgelterhöhung: 1. april bis 31. dezember 

 entgeltreduktion: immer am 1. april 
 
wird der jahres-VPI nicht mehr veröffentlicht, tritt sein amtlicher nachfolger an dessen stelle. das recht auf eine 
vertragsänderung gemäß pkt. 2 der AGB bob bleibt davon unberührt. 
 
 
 
 

1) die taktung beträgt 60/60 (ausgenommen mehrwertdienste und roaming), 
die taktung bei verbindungen zu frei kalkulierbaren mehrwertdiensten beträgt 30/30. 
 

2) tarifwechselentgelt wird einmalig pro wechsel in diesen tarif verrechnet. 

 
3) roaming 

eine liste der aktuellen roamingbetreiber und die für roaming verrechneten entgelte sind veröffentlicht 
unter www.bob.at. 
 

 

BITTE BEACHTEN: für roaming innerhalb der EU/EWR gilt zusätzlich folgendes: 

du kannst auch weiterhin alternative roamingtarife- oder pakete wählen, welche zb. neben den ländern 
der EU noch andere länder beinhalten und für dich innerhalb der EU andere als die regulierten 
konditionen vorsehen. wenn du ein solches „spezialtarif/paket wählst, weisen wir dich darauf hin, 
welche vorteile du gegenüber der anwendung der regulierten konditionen verlierst. du kannst nach 
einer mindestbehaltedauer von max. 2 monaten jederzeit wieder in den regulierten tarif  wechseln. 

 

nachweis des inlandsbezugs 

wir können von dir einen nachweis verlangen, dass du deinen gewöhnlichen aufenthalt in- bzw. eine sonstige 
stabile bindung an österreich hast, welche eine häufige und erhebliche anwesenheit in österreich mit sich 
bringt. diesen nachweis können wir direkt bei vertragsschluss anfordern. während des aufrechten 
vertragsverhältnisses sind wir berechtigt, den oben erwähnten nachweis zu verlangen, wenn sich aus den zu 
abrechnungszwecken erfassten daten, nach ablauf des beobachtungszeitraums und dem versenden eines 
warnhinweises anzeichen für eine missbräuchliche bzw. zweckwidrige nutzung der dienste ohne 
zusammenhang mit vorübergehenden reisen ergeben. 

als nachweis des inlandsbezugs für verbraucher isd kschg gilt z.b.: 

 ein gültiges dokument über den (haupt-)inlandswohnsitz („meldezettel“),  

 eine studienbescheinigung über vollzeitstudium im inland, oder  

 ein österreichischer lohnsteuernachweis bzw. der nachweis eines dauerhaften 
vollzeitbeschäftigungsverhältnisses  

 

 

 

http://www.bob.at/
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als nachweis des inlandsbezugs für unternehmer isd kschg gilt z.b.: 

 amtliche dokumente über eintragungs – und niederlassungsort des unternehmens oder  

 unterlagen über den ort der hauptgeschäftstätigkeit im inland (ggfs. von einzelnen mitarbeitern)  

 

 

 

missbräuchliche oder zweckwidrige nutzung: 

die indikatoren für die wahrscheinlichkeit einer missbräuchlichen oder zweckwidrigen nutzung basieren auf 
objektiven indikatoren im zusammenhang mit verkehrsmustern, welche das fehlen eines vorwiegenden 
inlandsaufenthalts oder einer vorwiegenden inlandsnutzung belegen. 

folgende indikatoren dürfen zur bestimmung des risikos einer missbräuchlichen oder zweckwidrigen 
nutzung herangezogen werden. 

 überwiegender auslandsaufenthalt und überwiegende nutzung von roaming-diensten im  ausland 

 lange inaktivität einer sim-karte in verbindung mit einer hauptsächlichen oder ausschliesslichen 
nutzung zum roaming 

 verträge für mehrere sim-karten und deren aufeinanderfolgende nutzung durch dieselbe 
kundin bzw. denselben kunden 

diese indikatoren müssen über einen mindestzeitraum von 4 monaten (rollierend) vorliegen. 

zur berechnung des fehlens eines vorwiegenden inlandsaufenthalts wird tagesgenau die einbuchung in die 
netzzelle gemessen, wobei auch ein einmaliges einbuchen am tag im inland bzw. in einem land ausserhalb der 
EU/EWR als „inlandstagesaufenthalt“ gezählt wird. für die feststellung des fehlens einer überwiegenden 
inlandsnutzung ist innerhalb des beobachtungszeitraums auf die quantität des jeweiligen einheitenverbrauchs 
abzustellen. wobei das fehlen einer überwiegenden inlandsnutzung bereits eines dienstes (sms oder telefonie-
minuten bzw. daten oder mms) zur verrechnung eines aufschlags bei diesem dienst gemäß der roaming-
verordnung führen kann. Eine verrechnung des aufschlags findet statt, wenn nach einem beobachtungszeitraum 
von 4 monaten weder eine überwiegende inlandsnutzung noch ein überwiegender inlandsaufenthalt festgestellt 
wird, sie durch eine mitteilung darauf hingewiesen und zur abstellung aufgefordert worden sind und innerhalb 
eines daraufhin folgenden 14-tägigen beobachtungszeitraumes wiederum keine überwiegende inlandsnutzung 
oder überwiegender inlandsaufenthalthergestellt wird. wir können im falle keiner verhaltensänderung einen 
aufschlag gemäß unseren entgeltbestimmungenen ab der vorgenannten mitteilung inklusive des 14-tägigen 
beobachtungszeitraums verrechnen. diesen aufschlag verrechnen wir solange, bis innerhalb des dynamischen 
beobachtungszeitraums der letzten 4 monate wieder eine überwiegende inlandsnutzung oder ein überwiegender 
inlandsaufenthalt vorliegt. 

 

nutzungseinschränkungen für datenroamingdienste in der EU/EWR 

 

wieviel datenvolumen deines tarifes innerhalb der EU/EWR ohne aufschläge genutzt werden kann, errechnet 
sich wie folgt: 

das rechnerisches grundentgelt des reinen kommunikationsdienst von € 21,9  welches wir durch den 
vorleistungspreis pro GB (2019 € 4,50 exkl. ust - € 5,40 inkl. ust.) dividieren und mit 2 multiplizieren. das von 
deinem inlandsdatenvolumen errechnete in der EU/EWR nutzbare mindestdatenvolumen ergibt ca. 8,11 GB. 
unabhängig von der berechnung kannst du jedoch, wie oben angegeben, 9 GB deines inlandsdatenvolumens 
ohne aufschlag in der EU/EWR nutzen. 

wenn sich aufgrund der senkung der vorleistungspreise in den nächsten jahren ein höheres als das oben 
angegeben nutzbare EU-datenvolumen ergibt, passen wir dies selbstverständlich an. 

die berechnung des vom inlandsvolumen mindestens verwendbaren EU-datenvolumen erfolgt nach 
der oben angeführten formel in den kommenden jahren mit folgenden werten (GLEITPFAD gemäß 
EU VERORDNUNG): 
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AB-DATUM EU GLEITPFAD/GB EXKL. 
UST 

1.1.2019 € 4,50  

1.1.2020 € 3,50  

1.1.2021 € 3,00  

1.1.2022 € 2,50  

 

 

 

wird das angemessene nutzungsvolumen in der EU/EWR aufgebraucht, so erhältst du eine mitteilung 
inklusive der information über die höhe des aufschlags, der danach für eine weitere nutzung bis zum ende 
der rechnungsperiode verrechnet wird. unbeschadet dessen gelten die schutzmechanismen der roaming-
verordnung fort. 

 

aufschläge bei überschreitung der fair use policy bzw. der angemessenen nutzung 

in folgenden fällen dürfen wir einen aufschlag verrechnen: 

 bei überschreiten des limits für die angemessene nutzung von datendiensten, 

 wenn auf verlangen des betreibers kein gewöhnlicher aufenthalt oder eine stabile bindung 
zum heimatland nachgewiesen wird, oder 

 eine missbräuchliche roamingnutzung nach dem beobachtungszeitraum festgestellt wird. 

 

die maximalen aufschläge auf den nationalen preis sind die vorleistungsentgelte, welche in der roaming- 
verordnung festgesetzt sind. diese aufschläge dürfen ab 15. juni 2017 in folgender höhe (inkl. ust.) verrechnet 
werden: 

 3,84 eurocent pro aktiver minute 

 1,2 eurocent pro sms; für den empfang darf kein aufschlag verrechnet  werden 

 derzeit 5,40 (inkl. ust) euro pro GB (€ 4,50 exkl. ust); 

 derzeit 1,296 eurocent pro passiver minute 

 

 

taktung 

die taktung richtet sich grundsätzlich nach der vereinbarten taktung des inländischen tarifs. nur im 
falle der verrechnung eines aufschlages gilt folgende abweichende taktung für den aufschlag: 

 abgehende telefonate: höchstens 30 sekunden zu beginn des telefonats, danach 
sekundengenaue abrechnung 

 ankommende telefonate: sekundengenaue abrechnung 

 datendienste: kilobytegenaue abrechnung 
 

 

beschwerde/streitbeilegung 

bei fragen oder beschwerden im zusammenhang mit den regelungen zu roaming, insbesondere zu fair use und 
der angemessenen nutzung, wende dich an unser bob service team. 
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4) AUSLANDSZONENEINTEILUNG  

INTERNATIONAL 1 

albanien, andorra, australien, belgien, bosnien-herzegowina, dänemark, deutschland, estland, färöer inseln, 
finnland, frankreich, gibraltar, griechenland, großbritannien und nordirland, irland, island, italien, japan, 
kanada, kroatien, lettland, liechtenstein, litauen, luxemburg, malta, mazedonien, monaco, neuseeland, 
niederlande, norwegen, polen, portugal, puerto rico, san marino, montenegro, serbien, schweden, schweiz, 
slowakei, slowenien, spanien, tschechien, ungarn, vatikan, vereinigte staaten von amerika 

 

International 2 

algerien, argentinien, belarus, bulgarien, hongkong, israel, libyen, marokko, mexiko, moldawien, palästina, 
rumänien, russland, singapur, tunesien, türkei, ukraine, zypern 

 

INTERNATIONAL 3 

armenien, aserbaidschan, bahamas, bermudas, brasilien, chile, dominikanische republik, georgien, malaysia, 
philippinen, südafrika, südkorea, taiwan, venezuela 

 

INTERNATIONAL 4 

alle anderen staaten und territorien 

 
5) zuzüglich entgelte für den verbindungsaufbau, sofern der kunde nicht den von A1 Telekom Austria AG 
zur verfügung gestellten apn „mms.bob.at“ verwendet. 

 

6) die freiminuten gelten nicht zu: 

 dienste- und mehrwertnummern (0718, 0780, 08xx, 09xx,118xx) 

 m-commerce nummern (0664 660 xxxx) 

 betreiber-kurzrufnummern sowie für 

 abgehende sprachverbindungen zu ausländischen anschlüssen 
 

BITTE BEACHTE: dies ist ein privattarif und nur für die nutzung eines mobiltelefons im rahmen der persönlichen 

kommunikation zulässig. Zusätzlich zu den in punkt 4 (AGB bob) geregelten missbräuchlichen verwendungen 
gelten für diesen tarif auch folgende verwendungsarten bzw. Nutzungen als unzulässig und können zu einer 
vollständigen oder teilweisen sperre des anschlusses bis zum ende der jeweiligen rechnungsperiode bzw. bei 
mehrfachen verstoss auch zu einer außerordentlichen kündigung deines vertrages führen: 

 herstellung von verbindungen zu dem zweck, dass sie oder ein dritter aufgrund von der dauer 
der verbindung abhängige vermögensvorteile erhält oder erhalten soll. 

 verbindungen über mobile gateways oder ähnliche einrichtung 

 insbesondere gehen wir bei einem verbrauch von mehr als 10.000 min pro rechnungsperiode 
von einer unzulässigen bzw. missbräuchlichen nutzung aus. 

 
wir prüfen laufend die einhaltung dieser vereinbarung und werden dich vor einer allfälligen sperre kontaktieren. 
 

 
7) die inkludierten sms gelten nicht zu: 

 dienste- und mehrwertnummern (0718, 0780, 09xx,118xx, 08xx außer 0828) 

 abgehende sms zu ausländischen anschlüssen 

 und für sms bestätigungen. 

 

BITTE BEACHTE:  dies ist ein privattarif und nur für die nutzung eines mobiltelefons im rahmen der persönlichen 

kommunikation zulässig. Zusätzlich zu den in punkt 4 (AGB bob) geregelten missbräuchlichen verwendungen 
gelten für diesen tarif auch folgende verwendungsarten bzw. Nutzungen als unzulässig und können zu einer 
vollständigen oder teilweisen sperre des anschlusses bis zum ende der jeweiligen rechnungsperiode bzw. bei 
mehrfachen verstoss auch zu einer außerordentlichen kündigung deines vertrages führen: 

 versenden von nachrichten zu dem zweck, dass sie oder ein dritter aufgrund der zustellung 
vermögensvorteile erhält oder erhalten soll.das versenden von massennachrichten (werbe-
sms u.ä.), insbesondere durch automatisierte dienste oder verfahren 

 verbindungen über mobile gateways oder ähnliche einrichtung 
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 insbesondere gehen wir bei einem verbrauch von mehr als 10.000 sms pro rechnungsperiode 
von einer unzulässigen bzw. missbräuchlichen nutzung aus. 

 

wir prüfen laufend die einhaltung dieser vereinbarung und werden dich vor einer allfälligen sperre kontaktieren. 
 

8) abrechnung in ganzen blöcken a 64 KB datentransfervolumen je GPRS/UMTS/EDGE/LTE-session. 16 
blöcke a 64 KB entsprechen 1 MB. die beworbene maximale datenübertragungsrate beträgt bis zu 150 
Mbit/sekunde im download und 50 Mbit/sekunde im upload. dieser tarif ist 4G/LTE-fähig, ein geeignetes 
endgerät und LTE-netz verfügbarkeit vorausgesetzt. übertragungsgeschwindigkeiten können nicht zugesichert 
werden und sind von verschiedenen faktoren wie beispielsweise endgerät, zellenauslastung und witterung 
abhängig. Die geschätzte maximale geschwindigkeit gemäß der TSM-VO findet man im mobile 
informationsblatt zu den internetzugangsdiensten auf bob.at 

 

9) bei überschreitung des inkludierten datenvolumens erwirbt der kunde automatisch ein weiteres gigabyte. 
 

10) einmal jährlich richten wir eine rufsperre und eine sperre kostenpflichtiger mehrwertdienste 

(sprache und/oder sms) kostenlos für sie ein. für jede weitere sperre verrechnen wir ein 

änderungsentgelt. 
 

11) dieses entgelt wird auch bei einer rufnummernmitnahme innerhalb der A1-markenwelt verrechnet. 
 


